
 

 

 

 

 
Reglement SRO-Kommission und Fachstelle 
 

vom 16. April 2010 
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A. Kommission der SRO/SLV („SRO-Kommission“) 

Wahlen, Organisation und Ausübung der Funktion 

 

1 Die SRO-Kommission wird gestützt auf Art. 25 der Statuten von der Vereinsversammlung des 

Schweizerischen Leasingverbandes (SLV) gewählt. Die erstmalige Wahl eines Mitgliedes der 

SRO-Kommission ist der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“) unter Bei-

lage der von der FINMA geforderten Personaldokumentation mitzuteilen. Die Wiederwahl 

kann der FINMA ohne entsprechende Dokumentation zur Kenntnis gebracht werden. 

2 Die SRO-Kommission besteht aus maximal neun Mitgliedern, nämlich einer/m Präsidenten/in, 

einer/m Vizepräsidenten/in und sieben Mitgliedern. Sie bestimmt zur Vorbereitung und Durch-

führung ihrer Beschlüsse eine/n Sekretär/in, der analog der Mitglieder der Fachstelle die per-

sönlichen und fachlichen Voraussetzungen gemäss Rz. 14 – 16 erfüllen muss. Beschlüsse 

und Entscheide der SRO-Kommission können von der/vom Sekretär/in ausgefertigt und in 

Vertretung der SRO-Kommission unterzeichnet werden. Die SRO-Kommission konstituiert 

sich im Übrigen selbst. 

Wählbarkeitsvoraussetzungen 

3 Die Mitglieder der SRO-Kommission sind unabhängig, d.h. in keiner anderen Funktion ständig 

für die SRO/SLV tätig. Sie verfügen über eine betriebswirtschaftliche, juristische oder kauf-

männische Grundausbildung sowie über mindestens fünf Jahre betriebliche Praxis in der 

Dienstleistungsbranche, der öffentlichen Verwaltung oder in der Industrie und über fundierte 

Kenntnisse im Bereich Geldwäschereigesetz (GwG). Sie bilden sich laufend weiter. Der 

Nachweis kann durch entsprechende Kursbestätigungen der SRO/SLV, einer anderen SRO 

oder auf andere geeignete Weise erbracht werden. 

4 Die Mitglieder der SRO-Kommission bieten Gewähr für eine einwandfreie Erfüllung ihres Am-

tes. Sie geniessen einen guten Ruf und verfügen über einen tadellosen Leumund. Sie stellen 

durch entsprechende Organisation ihrer übrigen beruflichen Tätigkeit sicher, dass sie ihren 

Verpflichtungen als Mitglieder der SRO-Kommission jederzeit vollumfänglich nachkommen 

können. 

Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten 

 

5 Die SRO-Kommission ist das oberste Leitungsorgan der SRO/SLV. Sie fällt sämtliche grund-

legenden Entscheidungen in Zusammenarbeit mit den übrigen Organen der SRO/SLV. Für 

die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassung der SRO-Kommission gelten die Bestim-

mungen in Art. 18 der Statuten des SLV. 

6 Sie erlässt und ändert das Selbstregulierungsreglement („SRR“) sowie die übrigen Reglemen-

te der SRO/SLV, welche von der FINMA vorgängig zu genehmigen sind. 
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7 Sie wählt die übrigen Organe der SRO/SLV und teilt diese Wahl der FINMA unter Beilage der 

von der FINMA geforderten Personaldokumentation mit. Sie erlässt Reglemente betreffend 

die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Organe der SRO/SLV, welche von der FINMA zu ge-

nehmigen sind. 

8 Sie ist zuständig für den Entscheid betreffend Anschluss und Ausschluss der Finanzinterme-

diäre an die bzw. aus der SRO/SLV (Art. 25 der Statuten SLV). Das Verfahren wird in einem 

separaten Reglement geregelt, welches von der FINMA zu genehmigen ist. 

9 Sie entscheidet auf Antrag der Fachstelle oder der Untersuchungsbeauftragten über Sanktio-

nen gegenüber angeschlossenen Finanzintermediären, welche gegen das Geldwäschereige-

setz und/oder die Reglemente der SRO/SLV verstossen haben. Das Reglement Sanktionen 

und Sanktionsverfahren SRO/SLV ist anwendbar. 

10 Zusammen mit der Fachstelle und der SRO-Prüfstelle überprüft die SRO-Kommission lau-

fend, ob die Voraussetzungen zur Anerkennung der SRO/SLV durch die FINMA dauernd er-

füllt sind. Sind die Bedingungen für die Anerkennung nicht mehr erfüllt, informiert die SRO-

Kommission umgehend die FINMA. Diese setzt gegebenenfalls unter der Androhung von 

Sanktionen eine Frist zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes an. 

11 Die SRO-Kommission erstellt den SRO/SLV-Jahresbericht zuhanden der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie die Jahresrechnung. 

B. Fachstelle der SRO/SLV („Fachstelle“) 

Wahlen, Organisation und Ausübung der Funktion 

Wahlen und Wählbarkeitsvoraussetzungen 

12 Die Mitglieder der SRO-Fachstelle werden gestützt auf Art. 25 der Statuten des SLV sowie 

auf Rz. 7 dieses Reglements von der SRO-Kommission für eine Amtsdauer von drei Jahren 

gewählt. Ihre Wahl ist der FINMA unter Beilage der von der FINMA geforderten Personaldo-

kumentation mitzuteilen. 

13 Die Fachstelle besteht aus einem Leiter/einer Leiterin sowie aus mindestens einem Mitglied 

und einer Anlaufstelle. Zusätzlich kann ein/e Stellvertreter/in des Leiters/der Leiterin ernannt 

werden, welche/r Mitglied sein muss. Der Fachstelle untersteht die Leitung der Anlaufstelle 

(Rz. 18 ff.). 

14 Die Mitglieder der SRO-Fachstelle sind von den übrigen Organen der SRO/SLV und den an-

geschlossenen Finanzintermediären sowie den diesen direkt oder indirekt kontrollierenden 

Personen oder von solchen beherrschten Unternehmen unabhängig. Sie können für die er-

wähnten Unternehmen tätig sein, ohne jedoch an solchen beteiligt zu sein, noch mit diesen 

ein Arbeitsverhältnis einzugehen. 
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15 Die Mitglieder der Fachstelle verfügen über die erforderliche Ausbildung und Praxis, welche 

für die Ausübung ihres Amtes notwendig ist. Für die Leitung und die Mehrheit der Mitglieder 

der Fachstelle ist ein juristischer oder betriebswirtschaftlicher Hochschulabschluss und min-

destens fünf Jahre betriebliche Praxis in der Privatwirtschaft, bei Verwaltungsbehörden 

und/oder an Gerichten bzw. bei Strafuntersuchungsbehörden vorausgesetzt. Zusätzliche Er-

fahrung im Bereich Personalführung, Mandatsleitung und Teamarbeit ist von Vorteil. Ausge-

nommen von den vorstehenden Anforderungen sind die Anlaufstelle und die für administrative 

Arbeiten beigezogenen Personen. Alle Mitglieder der Fachstelle müssen überdies über fun-

dierte Kenntnisse im Bereich GwG verfügen und sich diesbezüglich laufend weiterbilden. Der 

Nachweis kann durch entsprechende Kursbestätigungen der SRO/SLV, einer anderen SRO 

oder auf andere geeignete Weise erbracht werden. 

16 Alle Mitglieder der Fachstelle bieten Gewähr für eine einwandfreie Erfüllung ihres Amtes. Sie 

geniessen einen guten Ruf und verfügen über einen tadellosen Leumund. Sie stellen durch 

entsprechende Organisation ihrer übrigen beruflichen Tätigkeit sicher, dass sie ihren Ver-

pflichtungen als Mitglied der Fachstelle jederzeit vollumfänglich nachkommen können. 

Leitung der Fachstelle 

17 Die Leitung der Fachstelle koordiniert und überwacht die Zusammenarbeit innerhalb der 

Fachstelle sowie gegenüber den angeschlossenen Finanzintermediären und den übrigen Or-

ganen der SRO/SLV. 

Anlaufstelle 

18 Die Anlaufstelle besteht aus einer oder mehreren Person/en, welche nicht Mitglied der Fach-

stelle sein muss/müssen. Die Anlaufstelle wird von der SRO-Kommission ernannt. Soweit es 

sich nicht um Mitglieder der Fachstelle handelt, untersteht die Anlaufstelle direkt der Leitung 

der Fachstelle. Die Leitung der Fachstelle informiert sämtliche in die SRO/SLV integrierten 

Organe und Stellen über die Person/en, welche als Anlaufstelle ernannt worden sind sowie 

über deren Adresse, Erreichbarkeiten und Stellvertretung. Die Anlaufstelle ist per Telefon, Fax 

und E-Mail während der Geschäftszeiten jederzeit erreichbar. 

19 Die Anlaufstelle ist die Vermittlungsstelle für die FINMA sowie für die SRO-Organe und die 

angeschlossenen Finanzintermediäre. Sie hat sämtliche an sie gerichteten Anfragen, Begeh-

ren und Anträge spätestens am nächsten Werktag an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. 

Ihre Instruktion, Ausbildung und Weiterbildung erfolgt durch die Leitung der Fachstelle. 

20 Die Anlaufstelle führt eine Liste der angeschlossenen Finanzintermediäre. Diese enthält An-

gaben über die aufgenommenen, abgewiesenen, ausgetretenen und ausgeschlossenen Fi-

nanzintermediäre. Die Liste ist vierteljährlich der SRO-Kommission, der Fachstelle sowie der 

FINMA abzugeben. 

Stellvertretung 

21 Für die Mitglieder der Fachstelle gilt folgende Stellvertretungsregelung: 
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  Leitung Fachstelle durch ein weiteres Mitglied der Fachstelle oder die/den Sekretär/in der 

SRO-Kommission 

  Sekretär/in SRO-Kommission durch die Leitung Fachstelle 

  Anlaufstelle durch die/den Sekretär/in SRO-Kommission oder ein Mitglied der Fachstelle  

Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten 

Im Allgemeinen 

22 Die Fachstelle ist als Kompetenzzentrum der SRO/SLV für die Vorbereitung der Geschäfts-

führung der SRO-Kommission zuständig. Sie leitet die Administration der SRO/SLV und über-

nimmt alle Aufgaben, die nicht einem anderen SRO-Organ zugeordnet sind. Bezüglich der 

von der Fachstelle zu fassenden Entscheidfindungen ist die Fachstelle beschlussfähig, sofern 

die Leitung und die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit 

einfachem Mehr. Bei Stimmengleichheit hat die Leitung, bei deren Fehlen ihre Stellvertretung 

den Stichentscheid. 

23 Die Fachstelle bearbeitet in Zusammenarbeit mit der/dem Sekretär/in der SRO-Kommission 

sämtliche Gesuche und Eingaben der SRO/SLV zuhanden der SRO-Kommission, bereitet de-

ren Geschäfte vor und protokolliert deren Beschlüsse, soweit diese Aufgaben nicht von 

der/vom Sekretär/in der SRO-Kommission übernommen werden. Sie sorgt für eine gehörige 

Administration sämtlicher SRO-relevanten Geschäfte. 

24 Die Fachstelle ist für die Erstellung, Organisation und Durchführung der GwG-Ausbildungs- 

und Schulungskonzepte für die GwG-Organpersonen der angeschlossenen Finanzintermediä-

re zuständig und überprüft deren Einhaltung. Sie prüft zudem die Einhaltung der Vorgaben 

gemäss dem Reglement für die GwG-relevante Ausbildung der angeschlossenen Finanzin-

termediäre bezüglich deren Mitarbeitenden und Delegierten.  

25 Im Auftrag der SRO/SLV nehmen die/der Sekretär/in der SRO-Kommission und Vertreter der 

Fachstelle Einsitz im Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO) oder 

ähnlichen Vereinigungen. Ihre Aufgabe ist es, mit anderen SRO, der FINMA, der MROS und 

anderen in die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung involvierten Be-

hörden aktuelle Fragen, Rechtsentwicklungen und Probleme im Zusammenhang mit der Um-

setzung des Geldwäschereigesetzes zu besprechen und Lösungen zu erarbeiten.  

Führung der Dossiers der Finanzintermediäre („FI-Dossiers“) 

26 Die Fachstelle erstellt für jeden der angeschlossenen Finanzintermediäre unmittelbar nach 

dessen Anschluss ein Dossier. Dieses enthält nebst den Angaben für den Anschluss gemäss 

Anschlussreglement auch Informationen über nachher eingetretene personelle, organisatori-

sche und weitere Änderungen (z.B. Änderung der Rechtsform), welche nach dem Anschluss 

bei angeschlossenen Finanzintermediären eingetreten bzw. durchgeführt worden sind. Eben-

falls sind Untersuchungs- und Revisionsberichte und alle weiteren GwG-relevanten Dokumen-

te laufend in die Dossiers zu integrieren. 
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27 Im Rahmen des Anschlussantrages werden die Finanzintermediäre über die Grundsätze der 

Datenbearbeitung informiert und darin sowie im Reglement für Anschluss, Austritt und Aus-

schluss von Finanzintermediären aufgefordert, die Fachstelle umgehend über sämtliche Än-

derungen gemäss Rz. 26 mitzuteilen. Die Finanzintermediäre sind im gesetzlichen Rahmen 

zur Geltendmachung ihres Einsichtsrechts gemäss dem Datenschutzgesetz legitimiert.  

28 Die FI-Dossiers werden von der Anlaufstelle betreut. Die Anlaufstelle ist verantwortlich für die 

Erstellung, Betreuung und Vollständigkeitsprüfung der Dossiers sowie für das Mahn- bzw. 

Mutationswesen. 

Administration 

29 Die Erledigung administrativer Arbeiten obliegt der Anlaufstelle unter der Leitung des Fach-

stellenleiters und der/des Sekretärs/in der SRO-Kommission. Zu diesen administrativen Arbei-

ten gehören insbesondere die folgenden: 

  Bearbeitung der Anschlussgesuche und Antragstellung an die SRO-Kommission 

  FI-Dossierführung gemäss Rz. 26 - 28 

  Einberufung, Vorbereitung und Protokollierung der Sitzungen der SRO-Kommission und 

der Fachstelle 

  Redaktion und Versand der Verlautbarungen und Entscheide der SRO-Kommission in Zu-

sammenarbeit mit der Leitung Fachstelle und der/dem Sekretär/in der SRO-Kommission 

  Einforderung und Anmahnung der FI-Prüfberichte 

  Entgegennahme und Weiterleitung sämtlicher Anfragen und Gesuche innerhalb und an die 

SRO/SLV 

  Administration der SRO-Schulungen (Ausschreibungen, Teilnahmekontrolle, Bereitstellung 

der Unterlagen, Einforderung Kursgelder, Terminwesen, Entschädigung der Schulungslei-

ter etc.) 

  Organisation von FI-Zusammenkünften und Tagungen 

  Dokumentation, Aufbewahrung und Archivierung sämtlicher GwG-Unterlagen der 

SRO/SLV (FI-Dossiers, Sitzungsprotokolle, Verlautbarungen und Entscheide der SRO-

Kommission, Korrespondenz, Berichte, Gutachten, Schulungsunterlagen etc.) 

Entscheidfindung im Rahmen von Sanktionsverfahren 

30 Die Kompetenzen und Aufgaben bezüglich der Entscheidfindung im Rahmen von Sanktions-

verfahren sind im Reglement Sanktionen und Sanktionsverfahren SRO/SLV geregelt. 

Sicherstellung der dauernden Anerkennung der SRO/SLV 

31 Die SRO-Anlaufstelle verfügt über sämtliche Anerkennungsunterlagen der SRO/SLV (Perso-

naldossiers der SRO-Organe, Reglemente). Stellt sie fest, dass Veränderungen eingetreten 

sind, die unter dem GwG als relevant eingestuft werden müssen (z.B. betreffend Leumund), 
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so informiert sie die/den Sekretär/in der SRO-Kommission umgehend. Dieser beantragt bei 

der SRO-Kommission gegebenenfalls Änderungen in der personellen Zusammensetzung der 

SRO/SLV.  

32 Die der FINMA im Rahmen des Anerkennungsgesuches eingereichten Reglemente, Weisun-

gen und Konzepte der SRO/SLV werden von der Fachstelle laufend auf Gesetzeskonformität 

und Praktikabilität hin überprüft. Gegebenenfalls schlägt die Fachstelle der SRO-Kommission 

Reglements- und Konzepts-Änderungen vor, welche von der FINMA zu genehmigen sind.  

33 Mit der im Reglement für die GwG-relevante Ausbildung der angeschlossenen Finanzinter-

mediäre der SRO/SLV definierten regelmässigen GwG-Ausbildung stellt die Fachstelle sicher, 

dass die gemäss diesem Reglement auszubildenden Personen die relevanten Bestimmungen 

der Geldwäschereigesetzgebung sowie die Reglemente und Ausführungsbestimmungen der 

SRO/SLV kennen und in der Praxis umsetzen können.  

Weiterleitung von Informationen an die Finanzintermediäre 

34 Die Anlaufstelle der SRO/SLV überprüft die Homepage der FINMA laufend auf aktuelle Ver-

lautbarungen. Sie leitet diese in Absprache mit der Leitung der Fachstelle und der/dem Sekre-

tär/in der SRO-Kommission jeweils umgehend an die betroffenen Finanzintermediäre und 

SRO-Organe weiter.  

35 Mittels Rundschreiben informiert die SRO-Kommission die Finanzintermediäre zusammen mit 

der Fachstelle laufend über die GwG-relevanten aktuellen Verlautbarungen der eidgenössi-

schen Behörden und Organe (FINMA, Eidgenössisches Finanzdepartement, Meldestelle 

MROS, usw.). 

36 Durch Informationsaustausch mit anderen SRO und der FINMA an Sitzungen des Forum-

SRO sowie anlässlich individueller Besprechungen stellt die Fachstelle sicher, dass sie von 

sämtlichen aktuellen Verlautbarungen und Mitteilungen der FINMA und der MROS Kenntnis 

hat und deren Umsetzung sichergestellt ist. 

Jährliche Berichterstattungen an die SRO-Kommission und an die FINMA 

37 Die Leitung oder ein Mitglied der Fachstelle nimmt regelmässig an den Sitzungen der SRO-

Kommission teil und informiert diese über die aktuellen Ereignisse und Fragestellungen. Die 

Vertretung der Fachstelle ist zudem für die Stellung und Begründung von Anträgen der Fach-

stelle an die SRO-Kommission zuständig. 

38 Die Fachstelle erstattet der SRO-Kommission für deren Berichterstattung an die FINMA jähr-

lich Bericht über die durchgeführten Schulungen, GwG-relevanten Vorfälle und Meldungen. 
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C. Schlussbestimmungen 

39 Die Mitglieder der SRO-Kommission und der Fachstelle werden gemäss ihren Vereinbarun-

gen mit der SRO-Kommission nach Aufwand entschädigt. 

 

 

 

 

 

 


